
Hartwig Kruse – Meisterweg 8 – 21737 Wischhafen – Tel.  (04770) 337 oder 335 – Fax. 7718 – Stadt-Sparkasse Stade (BLZ 24151005) 
168906 

BEZIRKSSCHÜTZENVERBAND                           Stade e.V. 
 
 
 
 
Erwin Schütz, Referent Waffensachkunde, Dorfstraße 21, 21726 Kranenburg, Tel.: 04140 / 8111 
 eMail: erwin.schuetz@online.de 

 

 
 12.02.2008 

Bedarfsabfrage 
 
 
Waffensachkunde-Erweiterungs-Lehrgang mit NWDSB-Prüfung 
 
Durch Beschluss des Präsidiums des NWDSB können künftig Erweiterungslehrgänge für 
Sportschützen und -schützinnen, die über eine Sachkundeausbildung älterer Art oder über 
verbandsfremde Sachkunde verfügen durchgeführt werden. Es soll sich um Eintageskurse 
handeln mit einer um einige Tage später stattfindenden Prüfung, die sich durch nichts von der 
jetzt sonst üblichen Prüfung unterscheidet.  
 
Hierzu ist folgendes festgelegt: 
 
Der Lehrgang wird Mitgliedern unserer Vereine angeboten und zwar nur unter folgenden 
Voraussetzungen: 
 

• Mitgliedern mit Schießsportleiter-Lizenz, aber ohne Sachkunde-Prüfungsnachweis, 

• Mitgliedern mit Jägerprüfung (gültiger Jagdschein), 

• Mitgliedern mit Prüfung durch zugelassene private Prüfer, 

• Mitgliedern mit Sachkundenachweisen aus fremden Verbänden (nicht damit 
gemeint sind die Landesverbände des DSB), 

• Mitgliedern mit (nach altem Waffenrecht erstellten) Sachkundebescheinigungen  
von Vereinen (sowie Bezirken nach eigenen Sachkunderegelungen), 

 
Der Nachweis hierzu ist mit der Anmeldung zu erbringen. 
Der Lehrgang ist zwar zeitverkürzt, aber inhaltlich umfassend aufgebaut, wobei die 
Qualifizierung zur Standaufsicht einbezogen wird. 
Die Prüfung findet unter gleichen Voraussetzungen wie der „Normallehrgang“, unter 
Verwendung gleicher Prüfungsfragebögen und entsprechend den Richtlinien des NWDSB statt 
und wird zeitlich zwischen Lehrgangsleiter und Prüfer abgestimmt ( grundsätzlich zwei bis drei 
Wochen später ). 
Auch in allen nicht angesprochenen Bereichen, z.B. rechtzeitige Meldung des Lehrgangs an 
den NWDSB, gelten die Richtlinien des NWDSB. 
 
 
Diejenigen Vereine, die unter den o. a. Voraussetzungen Lehrgangsplätze besetzen 
wollen, werden um zahlenmäßige (keine namentliche) Meldung bis zum 31.03.2008 an 
meine Anschrift gebeten, damit zunächst der nötige Bedarf festgestellt werden kann. 
 
Ein etwaiger Lehrgangstermin sowie die Ausschreibung wird ggf. dann zeitnah an die Vereine 
erfolgen. 
 
 
 
 
 
( Erwin Schütz ) 


